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Zur Frage der abhängigen Beschäftigung eines                         
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers - BSG-Urteil vom 06.02.1992     
- 7 RAr 134/90 
 
Zur Frage der abhängigen Beschäftigung eines                         
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers (§§ 104, 168 Abs. 1 Satz 1,     
182 Abs. 1, 185a AFG; §§ 26 Abs. 1, 28h SGB IV);                     
hier: BSG-Urteil vom 6.2.1992 - 7 RAr 134/90 -                       
Das BSG hat mit Urteil vom 6.2.1992 - 7 RAr 134/90 - folgendes       
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
Das Fehlen der für den Anspruch auf Arbeitslosengeld                 
erforderlichen beitragspflichtigen Beschäftigung in der              
Rahmenfrist (§ 104 AFG) wird nicht dadurch ersetzt, daß die für      
den Einzug der Beiträge zur Bundesanstalt für Arbeit zuständige      
Stelle die Beitragspflicht förmlich durch Verwaltungsakt             
feststellt.                                                          
 

 

 


